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. Geltungsbereich und Schriftformerfordernis

1. Nachstehende Allgemeine Lieferbedingungen der Firma KA-
ESER Kompressoren SE geltend fir alle Lieferungen und Leis-
tungen der Firma KAESER gegenlber Unternehmen i.S.v.
§ 14 BGB, juristischen Personen des 6ffentlichen Rechts oder
offentlich-rechtlichen Sondervermdgen. Samtliche — auch kinf-
tige — Rechtsbeziehungen zwischen KAESER und dem Besteller
richten sich nach den Verkaufsbedingungen von KAESER in der
jeweils gultigen Form. Abweichende Geschaftsbedingungen des
Bestellers werden auch durch Auftragsannahme nicht Vertrags-
inhalt.

2. Sofern individuelle Vereinbarungen abgeschlossen sind, ha-
ben diese Vorrang. Sie werden dort, sofern keine speziellen Re-
gelungen getroffen sind, durch die vorliegenden Allgemeinen
Lieferbedingungen erganzt.

3. Erklarungen und Anzeigen des Kunden gegeniiber KAE-
SER, z.B. das Setzen von Fristen, das Anzeigen von Mangeln,
das Erklaren von Rucktritt oder Minderung, sind nur wirksam,
wenn die Textform gewahrt wird.

Il. Angebot, Angebotsunterlagen und Auftragsbestitigung

1. Angebote sind stets freibleibend, soweit sie nicht befristet
sind.

2. Die zu dem Angebot gehdrigen Unterlagen, wie Abbildun-
gen, Beschreibungen und Zeichnungen, Maf- und Gewichtsan-
gaben, sind nur annahernd malRgebend, soweit sie nicht aus-
drucklich als verbindlich bezeichnet sind.

3. An Kostenvoranschlagen, Zeichnungen, Mustern- und ande-
ren Unterlagen koérperlicher und unkérperlicher Art — auch in
elektronischer Form — behalt sich KAESER Eigentums- und Ur-
heberrechte vor; sie dirfen ohne Zustimmung von KAESER Drrit-
ten nicht zuganglich gemacht werden und sind auf Verlangen un-
verzlglich zurlickzugeben. KAESER verpflichtet sich, vom Be-
steller als vertraulich bezeichnete Informationen und Unterlagen
nur mit dessen Zustimmung Dritten zuganglich zu machen.

4. Ein Vertrag kommt — mangels besonderer Vereinbarung —
mit der schriftlichen Auftragsbestatigung von KAESER zustande.
Fir den Inhalt des Vertrages ist diese Auftragsbestatigung gege-
benenfalls in Verbindung mit der mit KAESER zu vereinbarenden
Produktbeschreibung malgebend.

lll. Lieferung, Preise und Zahlungsbedingungen

1. Lieferungen erfolgen DAP (Delivered at Place, In-
coterms®2020) an den benannten Bestimmungsort, sofern nicht
ausdruicklich anderes vereinbart ist.

2. KAESER tragt die Kosten der Standardverpackung und des
Transports, soweit nachfolgende Kosten nicht vom Besteller zu
tragen sind:

a) Bei Lieferung und Bestellungen bis zu einem Warenwert von
EUR 50,- wird eine Versandkostenpauschale von EUR 10,00 er-
hoben.

b) Samtliche Lieferungen werden durch KAESER zu marktubli-
chen Konditionen transportversichert, sofern die Parteien nicht
ausdriicklich anderes vereinbaren. Die Kosten der Transportver-
sicherung tragt der Besteller.

c) Etwaig vereinbarte Sonderdienste des Versands (z.B. Nacht-
express, Fruhdienst) sind vom Besteller gesondert zu vergiiten.

Zu den Preisen kommt die Umsatzsteuer in der jeweiligen ge-
setzlichen Héhe hinzu.

3. Bei standiger Geschaftsverbindung und bei vertragskonfor-
mem Zahlungsverhalten des Bestellers hat dieser Zahlungen auf
Rechnungen von KAESER innerhalb von 10 Tagen mit 2 %
Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto zu leisten. Von Be-
stellern, mit denen bisher keine Geschaftsverbindung bestand,
kann KAESER Vorauszahlung vor der Auslieferung der Ware
verlangen. Bei Auftragen im Wert von mehr als 5.000,- Euro ist
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KAESER berechtigt, von dem Kunden in der Weise Zahlung zu
verlangen, dass 1/3 des Rechnungsbetrages nach Eingang der
Auftragsbestatigung, 1/3 nach Mitteilung der Versandbereit-
schaft und 1/3 30 Tage nach Rechnungsstellung zu zahlen ist.
Bei Bestellern, die bereits vereinbarten Zahlungspflichten nicht
nachgekommen sind, behalt sich KAESER das Recht vor, vor
der Erbringung der Leistungen / Lieferungen zur Sicherheit eine
Anzahlung zu verlangen.

4. Schecks und Wechsel werden nur als Leistung Erfillung hal-
ber angenommen. Wechsel miussen diskontfahig sein. Diskont-
und Einzugsspesen gehen zu Lasten des Bestellers und sind mit
Rechnungsstellung sofort ohne Abzug fallig.

5. Das Recht, Zahlungen zuriickzuhalten oder mit Gegenan-
spriichen aufzurechnen, steht dem Besteller nur insoweit zu, als
seine Gegenanspriiche unbestritten oder rechtskraftig festge-
stellt oder entscheidungsreif sind.

6. KAESER ist gem. den gesetzlichen Bestimmungen zur Leis-
tungsverweigerung und u.U. zum Rucktritt vom Vertrag berech-
tigt, wenn nach dessen Abschluss erkennbar, wird dass der An-
spruch auf den Kaufpreis wegen mangelnder Leistungsfahigkeit
des Bestellers geféhrdet wird. KAESER kann in diesem Fall so-
fort den Rucktritt erklaren, wenn eine unvertretbare Sache her-
zustellen ist. Stets unberihrt bleiben die Vorschriften zur Ent-
behrlichkeit der Fristsetzung.

IV. Lieferfrist und Lieferverzogerung/Abnahme-/Annahme-
verweigerung

1. Die Lieferzeit beginnt mit dem Datum der Auftragsbestati-
gung, jedoch nicht vor Einigung und Klarstellung aller erforderli-
chen technischen Fragen und Unterlagen. lhre Einhaltung durch
KAESER setzt voraus, dass der Besteller alle ihm obliegenden
Verpflichtungen, wie z.B. Beibringung von Unterlagen, Genehmi-
gungen und Freigaben oder Leistung einer Anzahlung erfillt hat.
Ist dies nicht der Fall, so verlangert sich die Lieferzeit angemes-
sen. Dies gilt nicht, soweit KAESER die Verzégerung zu vertre-
ten hat.

2. Die Einhaltung der Lieferfrist steht unter dem Vorbehalt rich-
tiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. Sich abzeichnende
Verzdgerungen teilt KAESER sobald wie mdglich mit.

3. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der
Liefergegenstand das Werk von KAESER verlassen hat oder die
Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Soweit eine Abnahme zu erfol-
gen hat, ist — auBBer bei berechtigter Abnahmeverweigerung — der
Abnahmetermin mafigebend, hilfsweise die Meldung der Abnah-
mebereitschaft.

4. Werden der Versand bzw. die Abnahme des Liefergegen-
standes aus Griinden verzogert, die der Besteller zu vertreten
hat, so werden ihm, beginnend einen Monat nach Meldung der
Versand-/Abnahmebereitschaft, die durch die Verzégerung ent-
standenen Kosten, insbesondere flir Lagerung, berechnet. Bei
Lagerung im Werk von KAESER kann KAESER 0,5 v.H. des
Rechnungsbetrages pro angefangenen Monat berechnen, maxi-
mal jedoch 10 % des Vertragswertes der nicht abgenommenen
Liefergegenstédnde. Dem Besteller bleibt es unbenommen, gerin-
gere Lagerungskosten von KAESER darzulegen und notfalls
nachzuweisen. KAESER ist berechtigt, nach Setzung und frucht-
losem Ablauf einer angemessenen Frist anderweitig Uber den
Liefergegenstand zu verfligen und den Besteller mit angemes-
sen verlangerter Frist zu beliefern. Weitergehende Anspriiche,
insbesondere Rechte aus §§ 293 ff. (304) BGB bleiben KAESER
unter Anrechnungen der Leistungen des Bestellers erhalten. Das
gleiche gilt, fir Rechte des Bestellers aus §§ 280 ff. BGB und fiir
den Erflllungsanspruch.

5. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfullung der Vertrags-
pflichten des Bestellers voraus.

6. Der Besteller kann ohne Fristsetzung vom Vertrag zurlcktre-
ten, wenn KAESER die gesamte Leistung vor Gefahriibergang
endgultig unmdglich wird. Der Besteller kann dariiber hinaus
vom Vertrag zurlicktreten, wenn bei einer Bestellung die Ausfiih-
rung eines Teils der Lieferung unméglich wird und er ein berech-
tigtes Interesse an der Ablehnung einer Teillieferung hat. Ist dies
nicht der Fall, so hat der Besteller den auf die Teillieferung ent-
fallenden Vertragspreis zu zahlen. Dasselbe gilt bei Unvermdgen
von KAESER. Tritt die Unmdglichkeit oder Unvermdgen wahrend



des Annahmeverzuges ein oder ist der Besteller fir diese Um-
stéande verantwortlich, bleibt er zur Gegenleistung verpflichtet.

7. Verweigert der Besteller unberechtigt die Abnahme/An-
nahme des Vertragsgegenstandes, der Lieferung oder Leistung,
so kann KAESER ihm eine angemessene Frist zur Abnahme o-
der Annahme setzen. Hat der Besteller den Vertragsgegenstand
innerhalb der ihm gesetzten Frist nicht ab- oder angenommen,
so ist KAESER unbeschadet des Rechts auf Vertragserflllung
berechtigt, vom Vertrag zurlickzutreten oder Schadensersatz
wegen Nichterfiillung zu verlangen. In jedem Fall kann KAESER
in diesem Falle auch ohne Nachweis des tatsachlich entstande-
nen Schadens und unbeschadet der Mdéglichkeit, einen héheren
tatsachlichen Schaden geltend zu machen, pauschalen Scha-
densersatz in Hohe von 25 % des Nettoauftragswertes bei nicht
abgenommener Standardware und in H6he von 100 % bei an-
derweitig nicht verwertbaren Sonderanfertigungen verlangen.
Dem Besteller bleibt es unbenommen, einen geringeren tatsach-
lichen Schaden von KAESER darzulegen und nachzuweisen.

V. Gefahriibergang, Abnahme

1. Die Gefahr geht auf den Besteller Gber, wenn KAESER den
Liefergegenstand dem Spediteur, dem Frachtfiihrer oder der
sonst zur Ausfliihrung der Versendung bestimmten Person aus-
geliefert hat, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen
oder KAESER noch andere Leistungen, z. B. die Versandkosten
oder Anlieferung und Aufstellung Gibernommen hat. Soweit eine
Abnahme zu erfolgen hat, ist diese fir den Gefahriibergang maf3-
gebend. Sie muss unverzuglich zum Abnahmetermin, hilfsweise
nach der Meldung von KAESER (Uber die Abnahmebereitschaft
durchgefihrt werden. Der Besteller darf die Abnahme bei Vorlie-
gen eines nicht wesentlichen Mangels nicht verweigern. Die Sen-
dung wird durch KAESER auf Kosten des Bestellers gegen
Transportschaden und auf Wunsch des Bestellers auf seine Kos-
ten gegen sonstige versicherbare Risiken versichert.

2. Verzogert sich oder unterbleibt der Versand bzw. die Ab-
nahme infolge von Umstanden, die KAESER nicht zuzurechnen
sind, geht die Gefahr vom Tage der Meldung der Versand- bzw.
Abnahmebereitschaft auf den Besteller liber. KAESER verpflich-
tet sich, auf Kosten des Bestellers die Versicherungen abzu-
schliel3en, die dieser verlangt.

3. Teillieferungen sind zulassig, soweit fuir den Besteller zumut-
bar.

VI. Gewabhrleistung

1. KAESER leistet fir Mangel der Ware zunachst nach eigener
Wahl Gewahr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Er-
setzte Teile werden Eigentum von KAESER.

2. Zur Vornahme aller KAESER notwendig erscheinenden
Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Besteller nach
Verstandigung mit KAESER die erforderliche Zeit und Gelegen-
heit zu geben. Nur in dringenden Fallen z. B. der Gefahrdung der
Betriebssicherheit bzw. zur Abwehr unverhaltnismaRig groRer
Schaden, wobei KAESER sofort zu verstandigen ist, hat der Be-
steller das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte zu besei-
tigen und von KAESER Ersatz der erforderlichen Aufwendungen
zu verlangen. Erfolgt die Inanspruchnahme von KAESER durch
den Besteller im Wege des Ruckgriffs, nachdem der Besteller
selbst wegen der Mangel von seinem Kunden in Anspruch ge-
nommen worden ist, so gilt fir die Rechtsdurchsetzung
§ 445a BGB.

3. Von den durch die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung ent-
stehenden Kosten tragt KAESER, soweit die Beanstandung be-
rechtigt ist, die Kosten des Ersatzstiickes bzw. der Nachbesse-
rung der mangelhaften Komponente und die Kosten fur Ein- und
Ausbau sowie fur den Transport und der Entsorgung. Ein An-
spruch bzgl. der Aus- und Einbauleistungen gem. § 439 Abs. 3
S. 1 BGB scheidet allerdings gegen KAESER aus, wenn der Be-
steller die mangelhafte Sache in Kenntnis des Mangels entweder
selbst eingebaut hat oder durch Dritte hat einbauen lassen. Glei-
ches gilt, wenn dem Besteller der Mangel vor oder bei Einbau
der Sache aufgrund grober Fahrlassigkeit unbekannt geblieben
ist. Der Besteller kann in diesem Fall Anspriche nur dann gel-
tend machen, wenn und insoweit KAESER den Mangel arglistig
verschwiegen oder eine Garantie fur die Beschaffenheit der Sa-
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che, die von dem Mangel betroffen ist, ilbernommen hat. In je-
dem Fall hat KAESER ein Wahlrecht, entweder den Aus- und
Einbau nebst Entsorgung selbst vorzunehmen oder stattdessen
Ersatz der angemessenen Aufwendungen zu leisten, sofern der
Besteller kein vorrangig schutzwiirdiges Interesse daran geltend
machen kann, entweder selbst den Ein- und Ausbau vorzuneh-
men oder durch einen vom ihm eingesetzten Werkunternehmer
vornehmen zu lassen. Bei der Beurteilung, ob die Aufwendungen
— insbesondere fiir den Transport — angemessen sind, ist der
vertraglich vereinbarte oder vorhersehbare Leistungsort zu be-
ricksichtigen. Nimmt der Besteller unvorhersehbar den Einbau
der von KAESER gelieferten Ware an einem entfernt liegenden
Ort vor, hat KAESER entsprechend nur den Aufwand zu erset-
zen, der entstanden ware, wenn der Einbau am vertraglich ver-
einbarten Leistungsort bzw. am vorausschaubaren Einbauort
stattgefunden hatte.

4. Der Besteller hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften
ein Recht zum Rucktritt, wenn KAESER — unter Berlicksichti-
gung der gesetzlichen Ausnahmefalle — eine KAESER gesetzte
angemessene Frist fir die Nachbesserung oder Ersatzlieferung
wegen eines Mangels fruchtlos verstreichen lasst. Liegt nur ein
unerheblicher Mangel vor, steht dem Besteller lediglich ein Recht
zur Minderung des Vertragspreises zu.

5. Keine Gewahr wird insbesondere in folgenden Fallen lber-
nommen:

a) Ungeeignete oder unsachgemale Verwendung, fehlerhafte
Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte,
natlrliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlassige Behandlung,
nicht ordnungsgemaflRe Wartung, ungeeignete Betriebsmittel,
mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische,
elektrochemische oder elektrische Einflisse, sofern sie nicht auf
ein Verschulden von KAESER zurlickzuflihren sind;

b) die Nichtverwendung eines Motorschutzschalters;

c) unsachgemafe Nachbesserung des Vertragsgegenstandes
durch den Besteller oder durch einen von ihm beauftragten Drit-
ten. Gewahrleistungsanspriiche und —rechte bleiben dem Bestel-
ler jedoch erhalten, wenn er nachweist, dass die vorstehenden
Umstande nicht kausal fur den eingetretenen Schaden gewesen
sind;

d) der Besteller sich als Grund fiir die Gewahrleistung darauf
beruft, dass der Kaufgegenstand nicht seinen Erwartungen an
dessen Beschaffenheit, Qualitat und Funktionalitdt entspricht,
sofern der Besteller seine entsprechende Erwartung gegenuber
KAESER vor Vertragsabschluss nicht mitgeteilt hat und KAE-
SER diese auch nicht kannte oder hatte kennen mussen.

6. Voraussetzung fir die Geltendmachung von Gewahrleis-
tungsansprichen ist zudem, dass der Besteller die ihm gem.
§ 377 HGB obliegende Untersuchungs- und Riigepflichten ord-
nungsgemal ausgeulbt hat.

7. Wahlt der Besteller wegen eines Rechts- und/oder Sach-
mangels nach gescheiterter Nacherfiillung den Rucktritt vom
Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch we-
gen des Mangels zu. Wahlt der Besteller nach gescheiterter
Nacherfiillung Schadensersatz, verbleibt die Ware bei ihm, wenn
ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschrankt sich dann
auf die Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Wert der
mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn KAESER die Ver-
tragsverletzung arglistig verursacht hat.

8. Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsatzlich nur die dem
Vertrag zugrunde liegende konkrete Produktbeschreibung des
Herstellers als vereinbart. Offentliche AuRerungen, Anpreisun-
gen oder Werbung des Herstellers oder Dritter stellen daneben
keine vertragsgemalie Beschaffenheitsangabe der Ware dar.

9. Erhalt der Besteller eine mangelhafte Montageanleitung, ist
KAESER lediglich zur Lieferung einer mangelfreien Montagean-
leitung verpflichtet und dies auch nur dann, wenn der Mangel der
Montageanleitung einer ordnungsgemafRen Montage entgegen-
steht. Bei Montageproblemen, die auf eine mangelhafte Monta-
geanleitung zurtickzufiihren sind, hat der Besteller KAESER, die
ihm zu den Ublichen und bekannten Geschaftszeiten beratend
zur Seite stehen wird, telefonisch zu kontaktieren.

10. Garantien im Rechtssinne erhalt der Besteller durch KAE-
SER grundsatzlich nicht. Etwaige Garantien dritter Hersteller
bleiben davon unberihrt.
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11. Bzgl. Handelsfahigkeit und der tatsachlichen und rechtlichen
Betriebsbereitschaft leistet KAESER Gewahr fir den Einsatz der
Lieferungen und Leistungen im Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland, es sei denn, die Lieferungen und Leistungen von
KAESER sind ausdrticklich in oder fir ein anderes Land vertrag-
lich vorgesehen. Es ist insoweit allein Sache des Bestellers, da-
fur Sorge zu tragen, dass bei beabsichtigter Weiterlieferung oder
Einsatz in Landern auBerhalb der Bundesrepublik Deutschland
die dort geltenden Einfuhrbestimmungen, Embargoregelungen,
Zulassungsbestimmungen und samtliche Regelungen, die fir
den Einsatz und Betrieb der Lieferungen zu beachten sind, erfiillt
werden. Dies gilt auch fir die Einhaltung landertypischer Be-
triebsvoraussetzungen (z. B. Voltzahl und Frequenz des Strom-
netzes, Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen etc.).

12. Bei gebrauchten Sachen ist die Haftung von KAESER fir
Mangel, auRer in Fallen von Ziffer VIl 2., ausgeschlossen.

13. Die Gewahrleistungsfrist betragt — ausgenommen Anspri-
che nach dem Produkthaftungsgesetz, fiir die die gesetzlichen
Regelungen gelten — 1 Jahr ab Ablieferung / Abnahme der Ware
| Leistung. Bei Mangeln an einem Bauwerk oder bei Mangeln ei-
ner Sache, die entsprechend ihrer Ublichen Verwendungsweise
fur ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaf-
tigkeit verursacht hat, betragt die Gewahrleistungsfrist 2 /2 Jahre.
Gerat der Besteller mit der Abnahme der Ware / des Werkes in
Verzug, so beginnt der Lauf der Gewahrleistungsfrist mit dem
Zeitpunkt, in dem KAESER den Besteller die Ware / das Werk
abnahmefahig angeboten hat. Mit der Ersatzlieferung beginnt die
Gewahrleistungsfrist allerdings lediglich fir die Ersatzteilliefe-
rung zu laufen, nicht auch fir die Gbrigen mangelfrei gelieferten
Komponenten.

14. Bei Mangelgewahrleistungsanspriichen, die der Besteller im
Wege des Riickgriffs gem. § 445a BGB gegen KAESER geltend
macht, gilt uneingeschrankt die Verjahrungsregelung des
§ 445b BGB.

15. KAESER ist berechtigt, den Besteller anstelle mit Original-
Ersatzteilen auch mit qualitativ gleichwertigen Ersatzteilen zu be-
liefern, wenn die Originalteile nicht mehr lieferbar sind. Dies gilt
insbesondere auch im Falle der Einstellung der Produktion von
Vertragsgegenstanden.

VII. Haftung

1. KAESER haftet, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur bei
Vorsatz und grober Fahrlassigkeit. Im Falle einfacher Fahrlassig-
keit haftet KAESER nur

a) fur Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Koérpers o-
der der Gesundheit,

b) fir Schaden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertrags-
pflicht, begrenzt auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischer-
weise eintretenden Schadens. Wesentliche Vertragspflichten
sind Verpflichtungen, deren Erflllung die ordnungsgemale
Durchfiihrung des Vertrags uberhaupt erst ermdglicht und auf
deren Einhaltung der Besteller regelmaRig vertraut und ver-
trauen darf.

2. Die vorgenannten Haftungsbeschrankungen gelten nicht, so-
weit KAESER einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine
Garantie fur die Beschaffenheit der Ware Ubernommen hat.
Ebenfalls unberiihrt bleibt eine Haftung von KAESER nach dem
Produkthaftungsgesetz.

VIil.Verjahrung

Soweit nicht bereits die Verjahrung wegen Mangelansprichen in
Ziffer VI. 13. geregelt ist, gelten fur die Verjahrung die gesetzli-
chen Vorschriften der §§ 195 ff. BGB bzw. die einschlagigen Ver-
jahrungsbestimmungen aus Sondergesetzen.

IX. Eigentumsvorbehalt

1. Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen unter Eigentums-
vorbehalt. Gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung
des Kaufpreises/ Gebuhren und aller sonstigen Forderungen von
KAESER gegen den Besteller aus der laufenden Geschéaftsver-
bindung Eigentum von KAESER.
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2. Wird Ware durch den Besteller verarbeitet oder verwertet, so
erfolgt die Verarbeitung/Verwertung fir KAESER, die damit als
Hersteller im Sinne des § 950 BGB gilt und das Eigentum an dem
Zwischen- oder Enderzeugnis erwirbt. Bei Verarbeitung mit an-
deren, nicht dem Besteller gehérenden Waren, erwirbt KAESER
Miteigentum an der neuen Sache im Verhaltnis des Wertes der
von ihm gelieferten Ware zum Wert der fremden Ware im Zeit-
punkt der Verarbeitung.

3. Der Besteller ist zur Weiterverauf3erung gelieferter Ware und
zur Weiterlizensierung im Rahmen der getroffenen Vereinbarung
jederzeit widerruflich im Rahmen seines ordnungsgemafen Ge-
schéaftsbetriebes berechtigt. Der Besteller tritt an KAESER schon
jetzt sicherheitshalber alle im Zusammenhang mit der Weiter-
verauBerung und der Geschéaftsbeziehung zu seinen Abnehmern
stehenden Forderungen mit Nebenrechten in Hohe des Wertes
der jeweils gelieferten Waren ab. KAESER ist ermachtigt, die
Forderungsabtretung den Abnehmern des Bestellers jederzeit
anzuzeigen. Namen und Anschriften der Abnehmer hat der Be-
steller auf Verlangen von KAESER unverziglich mitzuteilen.

4. Der Besteller ist verpflichtet, den Liefergegenstand auf seine
Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasser- und sonstige
versicherbare Schaden zu versichern, solange KAESER Vorbe-
haltseigentimer des Liefergegenstandes ist und KAESER auf
Anforderung den Versicherungsnachweis zu fihren.

5. Der Besteller darf den Liefergegenstand weder verpfanden
noch zur Sicherung Ubereignen. Bei Pfandungen sowie Be-
schlagnahme oder sonstigen Verfligungen durch dritte Hand hat
er KAESER unverziiglich davon zu benachrichtigen. Sollte KAE-
SER aufgrund unterbliebener oder verspateter Benachrichtigung
ein Schaden entstehen (z. B. durch Rechtsverlust), ist der Be-
steller dafur ersatzpflichtig.

6. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbeson-
dere bei Zahlungsverzug, ist KAESER zur Ricknahme nach
Mahnung berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflich-
tet.

7. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts sowie die
Pfandung des Liefergegenstandes durch KAESER gelten nicht
als Rucktritt vom Vertrag, sofern nicht die Regelungen iber den
Verbraucherdarlehensvertrag (§§ 491 - 498 BGB) Anwendung
finden.

8. KAESER verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten
auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der reali-
sierbare Wert der Sicherheit die zu sichernden Forderungen um
mehr als 20 % Ubersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Si-
cherheiten obliegt KAESER.

X. Schutzrechte, Urheberrechte, Geheimhaltung

1. Sémtliche Rechte an Patenten, Gebrauchs- und Ge-
schmacksmustern, Marken, Ausstattungen und sonstigen
Schutzrechten sowie Urheberrechte fiir den Vertragsgegenstand
und Leistungen verbleiben bei den Rechtsinhabern. Dies gilt ins-
besondere auch fiir die Produktbezeichnungen, fiir Software und
fur Namens- und Kennzeichenrechte.

2. Die Vertragspartner verpflichten sich, alle nicht offenkundi-
gen kaufmannischen und technischen Einzelheiten, die ihnen
durch die Geschaftsbeziehung bekannt werden, als Geschafts-
geheimnis zu behandeln.

3. Zeichnungen, Werkzeuge, Software, Formen, Vorrichtun-
gen, Modelle, Schablonen, Muster und ahnliche Gegenstande,
die von oder fur KAESER geliefert, genutzt oder zur Verfligung
gestellt werden, sind und bleiben Eigentum von KAESER. Sie
durfen unbefugten Dritten nicht Giberlassen oder sonst zugang-
lich gemacht werden. Werden die vorgenannten Gegenstande
fur KAESER gefertigt, werden diese bereits bei Erstellung bzw.
Herstellung Eigentum von KAESER. Die Vervielfaltigung solcher
Gegenstande ist nur im Rahmen der betrieblichen Erfordernisse
und der patentrechtlichen, kennzeichenrechtlichen, urheber-
rechtlichen und wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen zulas-
sig.

4. Vertragspartner des Bestellers sind entsprechend zu ver-
pflichten.

5. Der Besteller darf nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung
auf die Geschaftsverbindung mit KAESER werbend hinweisen.
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XI. Kollision mit Rechten Dritter

Wenn der Besteller wegen unmittelbarer Verletzung von Schutz-
rechten, einschlieRlich Urheberrechten aufgrund von Lieferun-
gen und/oder Leistungen durch KAESER von Dritten in Anspruch
genommen werden sollte, stellt ihn KAESER frei hinsichtlich der
gegen ihn erkannten oder vergleichsweise festgelegten Scha-
denersatzanspriiche sowie hinsichtlich der Gerichts- und An-
waltskosten; dies jedoch nur unter folgenden Voraussetzungen:

a) Der Besteller unterrichtet KAESER unverziglich von der In-
anspruchnahme oder Verwarnung durch Dritte, ohne vorher ir-
gendwelche Schritte zur Abwehr eingeleitet und/oder einen An-
walt eingeschaltet zu haben. Hiervon ausgenommen sind Sofort-
malRnahmen, die eingeleitet werden missen, bevor KAESER in-
formiert werden kann.

b) Nur KAESER ist befugt, Abwehrmafinahmen einzuleiten und
Anwalte mit der Durchfiihrung der AbwehrmaRnahmen zu be-
trauen und/oder Erklarungen abzugeben und/oder sonstige Ver-
handlungen vorzunehmen. Auf Wunsch von KAESER wird der
Besteller auf Kosten von KAESER einen Anwalt mit der Vertre-
tung beauftragen.

c) Der Besteller benachrichtigt KAESER unverziiglich und lau-
fend Uber die Angelegenheit und stellt insbesondere die erforder-
lichen Informationen und Unterlagen zur Verfligung.

XIl. Schutz von personenbezogenen Daten

KAESER verarbeitet personenbezogene Daten des Bestellers
nur unter Einhaltung der einschlagigen Datenschutzbestimmun-
gen. Weitere Informationen zum Datenschutz finden sich in der
KAESER Datenschutzerklarung fur Geschéaftspartner.

Xlll.Datennutzung

1. Diese Ziffer XIll. ist anwendbar, soweit die unter diesen All-
gemeinen Lieferbedingungen verkauften, verleasten oder ver-
mieteten Waren vernetzte Produkte i.S.d. Data Act (Verordnung
(EU) 2023/2854) sind. ,Maschinendaten” i.S.d. Ziffer XIII. sind
nicht-personenbezogene Daten, die durch die Nutzung der Wa-
ren generiert werden und die der Hersteller so konzipiert hat,
dass sie uber einen elektronischen Kommunikationsdienst, eine
physische Verbindung oder einen gerateinternen Zugang von ei-
nem Nutzer, Dateninhaber oder Dritten — gegebenenfalls ein-
schlief8lich des Herstellers — abgerufen werden kénnen.

2. KAESER ist berechtigt, Maschinendaten fur folgende Zwe-
cke von den Waren automatisiert oder auf manuellem Wege aus-
zulesen und zu nutzen:

e Wartung/ Service in Bezug auf die Waren sowie der Verbes-
serung und Entwicklung des Leistungsangebots;

e Erfillung von Vertragen mit dem Besteller oder Aktivitdten im
Zusammenhang mit solchen Vertragen (z. B. Ausstellung von
Rechnungen, Erstellung und Bereitstellung von Berichten oder
Analysen, Finanzprognosen, Folgenabschatzungen, Berechnun-
gen des Personalnutzens);

e Uberwachung und Aufrechterhaltung der Funktionsfahigkeit,
Sicherheit und des Schutzes der Waren oder eines verbundenen
Dienstes und Sicherstellung der Qualitatskontrolle;

e Verbesserung der Funktionsweise der Waren oder eines ver-
bundenen Dienstes;

e Erbringung von Support-, Garantie-, Gewahrleistungs- oder
ahnlichen Dienstleistungen oder zur Beurteilung von Anspriichen
des Bestellers, von KAESER oder von Dritter in Bezug auf Waren
oder einen verbundenen Dienst;

e Entwicklung neuer Produkte oder Dienste, einschlieRlich KI-
Lésungen; und

e Aggregation mit anderen Daten oder Erstellung abgeleiteter
Daten mit dem Ziel, die sich daraus ergebenden abgeleiteten Da-
ten Dritten bereitzustellen, sofern diese abgeleiteten Daten es
nicht ermoglichen, Maschinendaten zu ermitteln und es Dritten
nicht ermdglichen, diese Maschinendaten aus dem Datensatz
abzurufen.

3. Bei Beendigung des diesen Allgemein Lieferbedingungen
zugrundeliegenden Vertrags (z.B. durch Rucktritt oder Kundi-
gung) bleiben die Regelungen dieser Ziffer XIIl. fur alle bis zur
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Beendigung an KAESER Ubermittelten Maschinendaten unbe-
rihrt.

4. KAESER darf die Maschinendaten nicht dazu verwenden,
um Einblicke in die wirtschaftliche Lage, Vermégenswerte oder
Produktionsmethoden des Bestellers oder in die Nutzung der
Waren durch den Besteller auf jegliche andere Art, die die ge-
werbliche Position des Bestellers auf Markten, auf denen dieser
tatig ist, untergraben kénnte, zu erlangen. Keine der Zwecke ge-
man Ziffer XIll. 2. soll so ausgelegt werden, dass sie eine solche
Nutzung der Maschinendaten einschlie®t, und KAESER ver-
pflichtet sich, durch geeignete organisatorische und technische
Maflnahmen sicherzustellen, dass kein Dritter innerhalb oder au-
Rerhalb von KAESER eine solche Nutzung der Maschinendaten
vornimmt.

5. KAESER ist berechtigt, Maschinendaten an Dritte weiterzu-
geben, wenn (a) Maschinendaten von dem Dritten fiir die Zwe-
cke gemaf Ziffer Xlll. 2. verwendet werden; und (b) KAESER
den Dritten vertraglich verpflichtet, (i) die Maschinendaten nicht
fir Zwecke oder in einer Weise zu nutzen, die Uber die gemaf
Ziffer XIlII. 2. zuladssige Nutzung hinausgehen; (i) Ziffer XIlI. 4.
einzuhalten; (iii) die gemaR Ziffer Xlll. 6. erforderlichen Schutz-
mafnahmen anzuwenden; und (iv) die Maschinendaten nicht
weiterzugeben, es sei denn, der Besteller erteilt eine allgemeine
oder spezifische Zustimmung zu einer solchen Weitergabe oder
die Weitergabe der Maschinendaten ist im Interesse des Bestel-
lers erforderlich, um diese Nutzungsbedingungen oder einen
Vertrag zwischen dem Dritten und dem Besteller zu erfiillen.

6. KAESER verpflichtet sich, SchutzmalRnahmen zu ergreifen,
um Datenverlust und unbefugten Zugriff auf die Maschinendaten
zu verhindern, die unter Beriicksichtigung des Stands der Tech-
nik und der Wissenschaft, des potenziellen Schadens fiir den Be-
steller und der mit den SchutzmaRRnahmen verbundenen Kosten
angemessen sind.

7. KAESER und Dritte im Sinne von Ziffer XIll. 5. kbnnen Ver-
arbeitungsdienste, z.B. Cloud-Computing-Dienste (einschlie3-
lich Infrastructure as a Service, Platform as a Service und Soft-
ware as a Service), Hosting-Dienste oder ahnliche Dienste in An-
spruch nehmen, um die Zwecke gemaR Ziffer XIlII. 2. zu errei-
chen.

8. Ubertragt der Besteller das Eigentum an den Waren oder
sein vertraglich zeitweiliges Recht zur Nutzung der Waren ver-
traglich auf einen Dritten, muss der Besteller KAESER uber die
Ubertragung informieren und ihm die erforderlichen Kontaktda-
ten des Nachfolgers mitteilen, damit KAESER mit diesem einen
Vertrag Uber die Nutzung der Maschinendaten durch KAESER
abschlielen kann. Die Rechte von KAESER zur Nutzung von
Maschinendaten, die vor der Ubertragung generiert wurden, blei-
ben von einer Ubertragung unberiihrt und bestehen fort.

9. Soweit der Besteller als Wiederverkaufer oder Handler von
KAESER Produkten agiert, gelten folgende Sonderbestimmun-
gen:

a) Der Besteller gewahrleistet, dass er mit allen seinen Kunden
(,Kunden*) verbindliche Vertrage tber die Nutzung der Maschi-
nendaten und die Ubermittlung der Maschinendaten an KAESER
gemal dem Umfang dieser Ziffer XlII. abschliet. Der Handler ist
verpflichtet, KAESER in Textform zu informieren, wenn ein
Kunde den Abschluss eines solchen Vertrags und/oder Ein-
schrankungen hinsichtlich der Nutzung oder Weitergabe von Ma-
schinendaten (z. B. fiir bestimmte Zwecke) nicht akzeptiert oder
wenn der Vertrag mit einem Kunden iber die Nutzung und Uber-
tragung von Maschinendaten endet oder anderweitig beeintrach-
tigt wird.

b) Der Besteller raumt KAESER die in Ziffer Xlll. genannten
Rechte ein und stellt sicher, dass der mit dem Kunden geschlos-
sene Vertrag diese Rechteeinrdumung ermdglicht. Dabei stellt
der Besteller sicher, dass die in Ziffer XIII. 2. genannten Zwecke
auch zugunsten von KAESER gelten, insbesondere die Erflllung
von Vertragen mit KAESER.

c) Der Handler stellt KAESER von allen Anspriichen und ent-
sprechenden Kosten (einschlieflich Rechtsverteidigungskosten)
frei, die im Zusammenhang mit einem VerstoR des Handlers ge-
gen Ziffer XIll. 9 a) stehen.
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d) Zusatzlich zu Ziffer XIII. 5. gilt: KAESER und der Dritte kann
die Maschinendaten frei an mit KAESER i.S.d. §§ 15 ff. AktG ver-
bundene Unternehmen weitergeben, soweit die Voraussetzun-
gen in Ziffer XIII. 5. (a), (b) (i) — (iii) eingehalten werden.

e) Ziffer Xlll. 8. gilt nicht zwischen KAESER und dem Besteller.
Der Besteller muss eine vergleichbare Regelung aber in den ei-
genen Vertragen mit Kunden vereinbaren, damit KAESER Uber
entsprechende Vorgange informiert wird.

f) Im Ubrigen bleibt Ziffer XlIl. unberiihrt.

XIV. AuBenwirtschaftsrecht

1. Der Besteller ist verpflichtet,

a) die jeweils anwendbaren Anforderungen des nationalen und
internationalen Ausfuhr-, Einfuhr-, Zoll- und AuRenwirtschafts-
rechts (nachfolgend in Gesamtheit ,Auenwirtschaftsrecht* ge-
nannt) anzuerkennen und ausnahmslos einzuhalten;

b) die durch KAESER gelieferten Giiter (Ware, Software, Tech-
nologie) weder direkt noch indirekt, mittelbar oder unmittelbar an
Personen, Unternehmen, Einrichtungen oder Organisationen o-
der in Lander zu verkaufen, zu exportieren, zu reexportieren, zu
liefern, weiterzugeben oder anderweitig zuganglich zu machen,
es sei denn, eine solche Transaktion ist nach samtlichen ein-
schlagigen Sanktions-, Embargo- und Exportkontrollvorschriften
zulassig. Dies gilt insbesondere fiir solche Geschaftstatigkeiten
mit Russland, Belarus, Iran und der Demokratischen Volksrepub-
lik Korea.

c) eine inhaltsgleiche Verpflichtung in seine Vertrage mit eige-
nen Abnehmern aufzunehmen und diese vertraglich zu verpflich-
ten, Lieferungen und Leistungen von KAESER nicht fir Ge-
schafte mit Bezug zu Russland, Belarus, Iran oder der Demokra-
tischen Volksrepublik Korea zu verwenden, es sei denn, eine sol-
che Transaktion ist nachweislich nach samtlichen einschlagigen
Sanktions-, Embargo- und Exportkontrollvorschriften zulassig.

2. Soweit die durch KAESER gelieferten Giter in den Anwen-
dungsbereich des Art. 12g der Verordnung (EU) Nr. 833/2014
oder des Art. 8g der Verordnung (EU) 765/2006 in den jeweils
gultigen Fassungen fallen, gilt erganzend:

a) Der Besteller wird diese Giter weder unmittelbar noch mit-
telbar an die jeweils betroffenen Lander/Regionen oder fur eine
Verwendung in den jeweiligen Landern/Regionen verkaufen,
ausflihren, wiederausflhren, liefern oder anderweitig zur Verfi-
gung stellen, es sei denn, eine solche Transaktion ist nachweis-
lich zulassig.

b) Der Besteller wird angemessene Anstrengungen unterneh-
men, um sicherzustellen, dass der Zweck von Buchstabe a) nicht
durch Dritte in der weiteren Liefer- und Vertriebskette, ein-
schlieBlich méglicher Wiederverkaufer, vereitelt wird.

3. Auf Anforderung von KAESER wird der Besteller geeignete
Nachweise dariiber vorlegen, dass er die vorstehenden Ver-
pflichtungen aus Ziffer XIV.1 bis 2 einhalt, insbesondere in Bezug
auf Liefer- und Leistungsbezilige zu Russland, Belarus, Iran und
der Demokratischen Volksrepublik Korea.

4. Die Vertragserfillung durch KAESER steht unter dem Vor-
behalt, dass der Erfiillung keine Hindernisse aufgrund der jeweils
einschlagigen und anwendbaren nationalen und internationalen
(Re) Exportkontrollbestimmungen, Sanktionsvorschriften und
Embargovorschriften entgegenstehen und der Besteller die vor-
stehenden Verpflichtungen aus Ziffer XIV.1 bis 3 erfillt. Kommt
der Besteller dem nicht oder nicht vollstandig nach, ist KAESER
berechtigt, ohne Einhaltung einer Frist die Vertragserfillung aus-
zusetzen, von den Vertragen mit dem Besteller aus wichtigem
Grund zuriickzutreten bzw. diese zu kiindigen.

5. VerstoRt der Besteller schuldhaft gegen die vorstehenden
Verpflichtungen aus Ziffer XIV.1 bis 3, stellt er KAESER von
samtlichen Ansprichen, BuRRgeldern und Kosten (einschlieRlich
angemessener Rechtsverfolgungskosten) frei, die aus einer sol-
chen Verletzung resultieren. In diesem Fall ist KAESER zudem
berechtigt, neben den sonstigen Rechten diesen Vertrag und et-
waige Einzelvertrdge aus wichtigem Grund fristlos zu kindigen
und einen pauschalierten Schadensersatz in Hohe von 15% des
Netto-Auftragswertes der vom Verstol3 betroffenen Lieferungen
zu verlangen. Dem Besteller bleibt der Nachweis vorbehalten,
dass KAESER kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist;
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KAESER bleibt der Nachweis eines héheren Schadens vorbe-
halten.

6. Der Besteller ist verpflichtet, KAESER die erforderlichen In-
formationen und Unterlagen bereitzustellen, die KAESER

a) fur eine Ausfuhr oder Verbringung der Lieferungen und Leis-
tungen bendtigt;

b) zum Endverwender und/oder der Endverwendung bendtigt.

XV. Erfiillungsort und Gerichtsstand

1. Erflllungsort und Gerichtsstand fiir alle Anspriiche aus den
Geschaftsverbindungen, insbesondere aus Lieferungen an den
Besteller, ist Coburg, auch wenn Verkaufe oder Lieferungen von
einer Niederlassung vorgenommen worden sind. Dieser Ge-
richtsstand gilt ebenfalls fiir Streitigkeiten Uber die Entstehung
und Wirksamkeit des Vertragsverhaltnisses. KAESER kann dar-
Uber hinaus auch bei dem fiir den Sitz des Bestellers zustandi-
gen oder bei jedem anderen gesetzlich zusténdigen Gericht kla-
gen.

2. Es gilt ausschlieRlich das Recht der Bundesrepublik
Deutschland, unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

XVI. Salvatorische Klausel

1. Sollte(n) eine oder mehrere Klausel(n) dieser Allgemeinen
Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden, so bleibt die
Rechtswirksamkeit der tibrigen Klauseln hiervon unberihrt.

2. Anstelle der unwirksamen Klausel treten die gesetzlichen
Bestimmungen. Gleiches gilt im Falle einer ungewollten Rege-
lungsliicke.
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	9. Erhält der Besteller eine mangelhafte Montageanleitung, ist KAESER lediglich zur Lieferung einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet und dies auch nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung einer ordnungsgemäßen Montage entgegensteht. Be...
	10. Garantien im Rechtssinne erhält der Besteller durch KAESER grundsätzlich nicht. Etwaige Garantien dritter Hersteller bleiben davon unberührt.
	11. Bzgl. Handelsfähigkeit und der tatsächlichen und rechtlichen Betriebsbereitschaft leistet KAESER Gewähr für den Einsatz der Lieferungen und Leistungen im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, es sei denn, die Lieferungen und Leistungen von KAESER...
	12. Bei gebrauchten Sachen ist die Haftung von KAESER für Mängel, außer in Fällen von Ziffer VII 2., ausgeschlossen.
	13. Die Gewährleistungsfrist beträgt – ausgenommen Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz, für die die gesetzlichen Regelungen gelten – 1 Jahr ab Ablieferung / Abnahme der Ware / Leistung. Bei Mängeln an einem Bauwerk oder bei Mängeln einer Sache, d...
	14. Bei Mängelgewährleistungsansprüchen, die der Besteller im Wege des Rückgriffs gem. § 445a BGB gegen KAESER geltend macht, gilt uneingeschränkt die Verjährungsregelung des § 445b BGB.
	15. KAESER ist berechtigt, den Besteller anstelle mit Original-Ersatzteilen auch mit qualitativ gleichwertigen Ersatzteilen zu beliefern, wenn die Originalteile nicht mehr lieferbar sind. Dies gilt insbesondere auch im Falle der Einstellung der Produk...

	VII. Haftung
	1. KAESER haftet, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Im Falle einfacher Fahrlässigkeit haftet KAESER nur
	a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
	b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, begrenzt auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens. Wesentliche Vertragspflichten sind Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung...

	2. Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit KAESER einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen hat. Ebenfalls unberührt bleibt eine Haftung von KAESER nach dem Produkthaftungsge...

	VIII. Verjährung
	Soweit nicht bereits die Verjährung wegen Mängelansprüchen in Ziffer VI. 13. geregelt ist, gelten für die Verjährung die gesetzlichen Vorschriften der §§ 195 ff. BGB bzw. die einschlägigen Verjährungsbestimmungen aus Sondergesetzen.

	IX. Eigentumsvorbehalt
	1. Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises/ Gebühren und aller sonstigen Forderungen von KAESER gegen den Besteller aus der laufenden Geschäftsverbindung...
	2. Wird Ware durch den Besteller verarbeitet oder verwertet, so erfolgt die Verarbeitung/Verwertung für KAESER, die damit als Hersteller im Sinne des § 950 BGB gilt und das Eigentum an dem Zwischen- oder Enderzeugnis erwirbt. Bei Verarbeitung mit ande...
	3. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung gelieferter Ware und zur Weiterlizensierung im Rahmen der getroffenen Vereinbarung jederzeit widerruflich im Rahmen seines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes berechtigt. Der Besteller tritt an KAESER schon je...
	4. Der Besteller ist verpflichtet, den Liefergegenstand auf seine Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasser- und sonstige versicherbare Schäden zu versichern, solange KAESER Vorbehaltseigentümer des Liefergegenstandes ist und KAESER auf Anforderu...
	5. Der Besteller darf den Liefergegenstand weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch dritte Hand hat er KAESER unverzüglich davon zu benachrichtigen. Sollte KAESER aufgrund unte...
	6. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist KAESER zur Rücknahme nach Mahnung berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet.
	7. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts sowie die Pfändung des Liefergegenstandes durch KAESER gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag, sofern nicht die Regelungen über den Verbraucherdarlehensvertrag (§§ 491 - 498 BGB) Anwendung finden.
	8. KAESER verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherheit die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicher...

	X. Schutzrechte, Urheberrechte, Geheimhaltung
	1. Sämtliche Rechte an Patenten, Gebrauchs- und Geschmacksmustern, Marken, Ausstattungen und sonstigen Schutzrechten sowie Urheberrechte für den Vertragsgegenstand und Leistungen verbleiben bei den Rechtsinhabern. Dies gilt insbesondere auch für die P...
	2. Die Vertragspartner verpflichten sich, alle nicht offenkundigen kaufmännischen und technischen Einzelheiten, die ihnen durch die Geschäftsbeziehung bekannt werden, als Geschäftsgeheimnis zu behandeln.
	3. Zeichnungen, Werkzeuge, Software, Formen, Vorrichtungen, Modelle, Schablonen, Muster und ähnliche Gegenstände, die von oder für KAESER geliefert, genutzt oder zur Verfügung gestellt werden, sind und bleiben Eigentum von KAESER. Sie dürfen unbefugte...
	4. Vertragspartner des Bestellers sind entsprechend zu verpflichten.
	5. Der Besteller darf nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung auf die Geschäftsverbindung mit KAESER werbend hinweisen.

	XI. Kollision mit Rechten Dritter
	Wenn der Besteller wegen unmittelbarer Verletzung von Schutzrechten, einschließlich Urheberrechten aufgrund von Lieferungen und/oder Leistungen durch KAESER von Dritten in Anspruch genommen werden sollte, stellt ihn KAESER frei hinsichtlich der gegen ...
	a) Der Besteller unterrichtet KAESER unverzüglich von der Inanspruchnahme oder Verwarnung durch Dritte, ohne vorher irgendwelche Schritte zur Abwehr eingeleitet und/oder einen Anwalt eingeschaltet zu haben. Hiervon ausgenommen sind Sofortmaßnahmen, di...
	b) Nur KAESER ist befugt, Abwehrmaßnahmen einzuleiten und Anwälte mit der Durchführung der Abwehrmaßnahmen zu betrauen und/oder Erklärungen abzugeben und/oder sonstige Verhandlungen vorzunehmen. Auf Wunsch von KAESER wird der Besteller auf Kosten von ...
	c) Der Besteller benachrichtigt KAESER unverzüglich und laufend über die Angelegenheit und stellt insbesondere die erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung.


	XII. Schutz von personenbezogenen Daten
	KAESER verarbeitet personenbezogene Daten des Bestellers nur unter Einhaltung der einschlägigen Datenschutzbestimmungen. Weitere Informationen zum Datenschutz finden sich in der KAESER Datenschutzerklärung für Geschäftspartner.

	XIII. Datennutzung
	1. Diese Ziffer XIII. ist anwendbar, soweit die unter diesen Allgemeinen Lieferbedingungen verkauften, verleasten oder vermieteten Waren vernetzte Produkte i.S.d. Data Act (Verordnung (EU) 2023/2854) sind. „Maschinendaten“ i.S.d. Ziffer XIII. sind nic...
	2. KAESER ist berechtigt, Maschinendaten für folgende Zwecke von den Waren automatisiert oder auf manuellem Wege auszulesen und zu nutzen:
	 Wartung/ Service in Bezug auf die Waren sowie der Verbesserung und Entwicklung des Leistungsangebots;
	 Erfüllung von Verträgen mit dem Besteller oder Aktivitäten im Zusammenhang mit solchen Verträgen (z. B. Ausstellung von Rechnungen, Erstellung und Bereitstellung von Berichten oder Analysen, Finanzprognosen, Folgenabschätzungen, Berechnungen des Per...
	 Überwachung und Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit, Sicherheit und des Schutzes der Waren oder eines verbundenen Dienstes und Sicherstellung der Qualitätskontrolle;
	 Verbesserung der Funktionsweise der Waren oder eines verbundenen Dienstes;
	 Erbringung von Support-, Garantie-, Gewährleistungs- oder ähnlichen Dienstleistungen oder zur Beurteilung von Ansprüchen des Bestellers, von KAESER oder von Dritter in Bezug auf Waren oder einen verbundenen Dienst;
	 Entwicklung neuer Produkte oder Dienste, einschließlich KI-Lösungen; und
	 Aggregation mit anderen Daten oder Erstellung abgeleiteter Daten mit dem Ziel, die sich daraus ergebenden abgeleiteten Daten Dritten bereitzustellen, sofern diese abgeleiteten Daten es nicht ermöglichen, Maschinendaten zu ermitteln und es Dritten ni...

	3. Bei Beendigung des diesen Allgemein Lieferbedingungen zugrundeliegenden Vertrags (z.B. durch Rücktritt oder Kündigung) bleiben die Regelungen dieser Ziffer XIII. für alle bis zur Beendigung an KAESER übermittelten Maschinendaten unberührt.
	4. KAESER darf die Maschinendaten nicht dazu verwenden, um Einblicke in die wirtschaftliche Lage, Vermögenswerte oder Produktionsmethoden des Bestellers oder in die Nutzung der Waren durch den Besteller auf jegliche andere Art, die die gewerbliche Pos...
	5. KAESER ist berechtigt, Maschinendaten an Dritte weiterzugeben, wenn (a) Maschinendaten von dem Dritten für die Zwecke gemäß Ziffer XIII. 2. verwendet werden; und (b) KAESER den Dritten vertraglich verpflichtet, (i) die Maschinendaten nicht für Zwec...
	6. KAESER verpflichtet sich, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um Datenverlust und unbefugten Zugriff auf die Maschinendaten zu verhindern, die unter Berücksichtigung des Stands der Technik und der Wissenschaft, des potenziellen Schadens für den Besteller...
	7. KAESER und Dritte im Sinne von Ziffer XIII. 5. können Verarbeitungsdienste, z.B. Cloud-Computing-Dienste (einschließlich Infrastructure as a Service, Platform as a Service und Software as a Service), Hosting-Dienste oder ähnliche Dienste in Anspruc...
	8. Überträgt der Besteller das Eigentum an den Waren oder sein vertraglich zeitweiliges Recht zur Nutzung der Waren vertraglich auf einen Dritten, muss der Besteller KAESER über die Übertragung informieren und ihm die erforderlichen Kontaktdaten des N...
	9. Soweit der Besteller als Wiederverkäufer oder Händler von KAESER Produkten agiert, gelten folgende Sonderbestimmungen:
	a) Der Besteller gewährleistet, dass er mit allen seinen Kunden („Kunden“) verbindliche Verträge über die Nutzung der Maschinendaten und die Übermittlung der Maschinendaten an KAESER gemäß dem Umfang dieser Ziffer XIII. abschließt. Der Händler ist ver...
	b) Der Besteller räumt KAESER die in Ziffer XIII. genannten Rechte ein und stellt sicher, dass der mit dem Kunden geschlossene Vertrag diese Rechteeinräumung ermöglicht. Dabei stellt der Besteller sicher, dass die in Ziffer XIII. 2. genannten Zwecke a...
	c) Der Händler stellt KAESER von allen Ansprüchen und entsprechenden Kosten (einschließlich Rechtsverteidigungskosten) frei, die im Zusammenhang mit einem Verstoß des Händlers gegen Ziffer XIII. 9 a) stehen.
	d) Zusätzlich zu Ziffer XIII. 5. gilt: KAESER und der Dritte kann die Maschinendaten frei an mit KAESER i.S.d. §§ 15 ff. AktG verbundene Unternehmen weitergeben, soweit die Voraussetzungen in Ziffer XIII. 5. (a), (b) (i) – (iii) eingehalten werden.
	e) Ziffer XIII. 8. gilt nicht zwischen KAESER und dem Besteller. Der Besteller muss eine vergleichbare Regelung aber in den eigenen Verträgen mit Kunden vereinbaren, damit KAESER über entsprechende Vorgänge informiert wird.
	f) Im Übrigen bleibt Ziffer XIII. unberührt.


	XIV. Außenwirtschaftsrecht
	1. Der Besteller ist verpflichtet,
	a)  die jeweils anwendbaren Anforderungen des nationalen und internationalen Ausfuhr-, Einfuhr-, Zoll- und Außenwirtschaftsrechts (nachfolgend in Gesamtheit „Außenwirtschaftsrecht“ genannt) anzuerkennen und ausnahmslos einzuhalten;
	b) die durch KAESER gelieferten Güter (Ware, Software, Technologie) weder direkt noch indirekt, mittelbar oder unmittelbar an Personen, Unternehmen, Einrichtungen oder Organisationen oder in Länder zu verkaufen, zu exportieren, zu reexportieren, zu li...
	c) eine inhaltsgleiche Verpflichtung in seine Verträge mit eigenen Abnehmern aufzunehmen und diese vertraglich zu verpflichten, Lieferungen und Leistungen von KAESER nicht für Geschäfte mit Bezug zu Russland, Belarus, Iran oder der Demokratischen Volk...

	2. Soweit die durch KAESER gelieferten Güter in den Anwendungsbereich des Art. 12g der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 oder des Art. 8g der Verordnung (EU) 765/2006 in den jeweils gültigen Fassungen fallen, gilt ergänzend:
	a) Der Besteller wird diese Güter weder unmittelbar noch mittelbar an die jeweils betroffenen Länder/Regionen oder für eine Verwendung in den jeweiligen Ländern/Regionen verkaufen, ausführen, wiederausführen, liefern oder anderweitig zur Verfügung ste...
	b) Der Besteller wird angemessene Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass der Zweck von Buchstabe a) nicht durch Dritte in der weiteren Liefer- und Vertriebskette, einschließlich möglicher Wiederverkäufer, vereitelt wird.

	3. Auf Anforderung von KAESER wird der Besteller geeignete Nachweise darüber vorlegen, dass er die vorstehenden Verpflichtungen aus Ziffer XIV.1 bis 2 einhält, insbesondere in Bezug auf Liefer- und Leistungsbezüge zu Russland, Belarus, Iran und der De...
	4. Die Vertragserfüllung durch KAESER steht unter dem Vorbehalt, dass der Erfüllung keine Hindernisse aufgrund der jeweils einschlägigen und anwendbaren nationalen und internationalen (Re) Exportkontrollbestimmungen, Sanktionsvorschriften und Embargov...
	5. Verstößt der Besteller schuldhaft gegen die vorstehenden Verpflichtungen aus Ziffer XIV.1 bis 3, stellt er KAESER von sämtlichen Ansprüchen, Bußgeldern und Kosten (einschließlich angemessener Rechtsverfolgungskosten) frei, die aus einer solchen Ver...
	6. Der Besteller ist verpflichtet, KAESER die erforderlichen Informationen und Unterlagen bereitzustellen, die KAESER
	a) für eine Ausfuhr oder Verbringung der Lieferungen und Leistungen benötigt;
	b) zum Endverwender und/oder der Endverwendung benötigt.


	XV. Erfüllungsort und Gerichtsstand
	1. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche aus den Geschäftsverbindungen, insbesondere aus Lieferungen an den Besteller, ist Coburg, auch wenn Verkäufe oder Lieferungen von einer Niederlassung vorgenommen worden sind. Dieser Gerichtsstand g...
	2. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland, unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

	XVI. Salvatorische Klausel
	1. Sollte(n) eine oder mehrere Klausel(n) dieser Allgemeinen Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Klauseln hiervon unberührt.
	2. Anstelle der unwirksamen Klausel treten die gesetzlichen Bestimmungen. Gleiches gilt im Falle einer ungewollten Regelungslücke.


